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§ 1  Anwendungsbereich:  

(1) Für alle unsere Lieferungen und Leistungen gelten die 

nachstehenden Bedingungen. Diese Bedingungen gelten 

auch für künftige Geschäfte, selbst wenn sie im Einzelfall 

nicht ausdrücklich als Vertragsbestandteil bezeichnet sind. 

(2) Widersprechende Geschäftsbedingungen, insbe-sondere 

Einkaufsbedingungen des Kunden, sind in vollem Umfang 

unwirksam, ohne dass es unseres Widerspruches bedarf, 

auch wenn sie uns mehrfach zugehen. Die Abänderung 

unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen 

bedarf der Schriftform.  

 

§ 2 Angebot, Annahme, Auftragsbestätigung: 

(1) Unsere Angebote sind freibleibend. 

(2) Wir nehmen Bestellungen durch schriftliche Auftrags-

bestätigung an. 

(3) Hinweise, Empfehlungen oder Ratschläge im Zuge einer 

Vertragsanbahnung sind unverbindlich. 

 

§ 3 Preis: 

(1) Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere am Tag 

der Lieferung/Leistung gültigen Preise. 

(2) Wurden Preise vereinbart und ändern sich die Kosten, auf 

denen diese Preise basierten, sind wir berechtigt, die 

Preise entsprechend der Änderung der Kosten 

anzupassen. 

(3) Alle Preise sind Nettopreise in Euro ab Werk einschließlich 

handelsüblicher Verpackung. Verlangt der Kunde eine 

Sonderverpackung (z. B. Einzel-verpackung, 

Seeverpackung), hat er diese zusätzlich zu bezahlen. 

(4) Erfolgt die Lieferung/Leistung aus einem im Bereich des 

Kunden liegenden Umstandes zu einem späteren 

Zeitpunkt, so sind wir berechtigt, dadurch entstehende 

höhere Kosten durch entsprechend höhere Preise 

auszugleichen. Unser Recht auf Ersatz des uns sonst 

entstehenden Schadens ist dadurch nicht berührt. 

(5) Alle Steuern, Zölle und sonstigen Abgaben, die der Kunde 

anlässlich der Übernahme der Lieferung/Leistung zu 

entrichten hat, sind von ihm selbst zu tragen, es sei denn, 

wir haben uns ausdrücklich schriftlich zur Zahlung 

verpflichtet. 

 

§ 4 Erfüllungsort, Lieferung/Leistung: 

(1) Erfüllungsort ist der Firmensitz des Verkäufers.  

(2) Versand und Transport erfolgen auf Rechnung und Gefahr 

des Kunden. Sobald die Lieferung dem Kunden am 

Erfüllungsort angeboten wird, gehen alle Gefahren auf ihn 

über. Nimmt der Kunde die Lieferung nicht an, gerät er in 

Annahmeverzug. Außerdem gilt unsere Lieferung in 

diesem Fall als erbracht und wir sind berechtigt die Ware 

auf Kosten des Kunden einzulagern. Daraus resultierende 

Lagerkosten sind uns umgehend zu ersetzen. 

(3) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt; auf diese finden 

sämtliche Vertragsbestimmungen Anwendung. 
(4) Können wir aus unvorhergesehenen Umständen die von 

uns nicht beherrschbar sind (höhere Gewalt (siehe auch 
§8), Lieferverzögerungen von Zulieferbetrieben etc.), zum 
vereinbarten Termin nicht liefern oder leisten, so haben wir 
das Recht, zu dem uns nächstmöglichen Termin zu liefern 
oder zu leisten, sofern zu diesem Zeitpunkt dem Kunden 
die Abnahme der Lieferung/Leistung noch zumutbar ist. 
Andernfalls sind wir berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten. Für sonstigen Liefer-, oder 
Leistungsverzug haften wir nur bei eigener grober 
Fahrlässigkeit und Vorsatz. 

 

§ 5 Gewährleistung und Haftung: 

(1) Wir leisten Gewähr, dass der Vertragsgegenstand 

(Lieferung oder Leistung) den vereinbarten 

Spezifikationen entspricht. 

 Bei Um- oder Zubauten an oder zu bestehenden Anlagen 

prüfen wir lediglich die Schnittstellen darauf, ob unsere 

Leistungen an den Bestand angeschlossen werden 

können. Wir prüfen jedoch nicht, ob der Bestand allein 

oder gemeinsam mit unseren Leistungen funktioniert. 

Dafür leisten wir keine Gewähr und dafür haften wir nicht. 

(2) Der Kunde hat den Vertragsgegenstand (Lieferung oder 

Leistung) bei Übernahme sorgfältig zu prüfen und allfällige 

Mängel innerhalb von fünf Arbeitstagen ab Übergabe des 

Vertragsgegenstandes schriftlich zu rügen, widrigenfalls, 

sind jegliche Ansprüche - auch solche aus 

Mangelfolgeschäden - ausgeschlossen. Wird ein Mangel 

fristgerecht gerügt, sind wir berechtigt, den Mangel zu 

beheben, die bemängelte Ware auszutauschen, gegen 

Gutschrift des Preises zurückzunehmen oder 

Preisminderung zu gewähren. Andere Ansprüche stehen 

dem Kunden nicht zu. 

(3) Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate und beginnt 

bei Lieferung, sobald die Ware dem Kunden am 

Erfüllungsort übergeben wird und bei Leistungen, sobald 

der Kunde sie übernommen hat. 

(4) Der Kunde ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen 

Gewährleistungs- oder anderen Ansprüchen 

zurückzuhalten. 

(5) Eine Schadenshaftung von uns ist bei leichter und 

schlichter grober Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Für 

Folgeschäden, insbesondere entgangenen Gewinn, 

haften wir in keinster Weise. Der Höhe nach ist unsere 

Haftung mit unserer Versicherungsdeckung begrenzt. 

(6) Die Rücksendung beanstandeter Ware bedarf unserer 

ausdrücklichen vorherigen Zustimmung und erfolgt auf 

Kosten und Gefahr des Kunden. Erfolgt die Rücksendung 

ohne unsere vorherige Zustimmung, sind wir berechtigt, 

die Annahme der rückgesendeten Ware zu verweigern und 

diese auf Kosten des Kunden an diesen zurückzustellen. 

(7) Mündliche Auskünfte sind nur verbindlich, wenn sie 

schriftlich bestätigt werden. Für Beratungsleistungen 

schulden wir keinen Erfolg. 

 

§ 6  Eigentumsvorbehalt 

(1) Bis zur Erfüllung aller den Kunden treffenden Pflichten, 

insbesondere bis zur vollständigen Bezahlung des 

Kaufpreises, bleibt das Eigentum am gelieferten 

Vertragsgegenstand bei uns (Vorbehaltsware).  

(2) Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware 

weiterzuveräußern. Die Berechtigung erlischt, wenn  

der Kunde in Zahlungsverzug gerät oder er Sorge haben 

muss, dass er unsere Forderung bei Fälligkeit nicht zur 

Gänze bezahlen kann. 

(3) Wird die Vorbehaltsware vom Kunden weiterveräußert, tritt 

er bereits jetzt sämtliche ihm aus der Weiterveräußerung 

oder einer sonstigen Verwertung zustehenden 

Forderungen bis zur Höhe unserer Kaufpreisforderung an 

uns ab. Er verpflichtet sich, diese Abtretung in seinen 

Büchern zu vermerken. Der Erlös aus der 

Weiterveräußerung der Vorbehaltsware muss die 

Verbindlichkeiten gegenüber Asta Foodtec decken. Der 

Kunde ist bis auf Widerruf ermächtigt, diese abgetretenen 

Forderungen für Rechnung von uns im eigenen Namen 

einzuziehen. Der Kunde ist verpflichtet, sich selbst das 

Eigentum an der Vorbehaltsware vorzubehalten, wenn er 

die Vorbehaltsware auf Kredit weiterveräußert.  
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(4) Der Kunde tritt die ihm aus einer Zerstörung oder 

Beschädigung der Vorbehaltsware erwachsenden 

Versicherungs- oder Schadenersatzansprüche an uns ab. 

(5) Die Verpfändung und Sicherungsübereignung der 

Vorbehaltsware ist nicht zulässig. 

 

§ 7 Zahlung und Verzug: 

(1) Erfüllungsort für die Zahlung ist der Firmensitz des 

Verkäufers. 

(2) Wechsel und Scheck werden nur zahlungshalber und bei 

schriftlicher Vereinbarung in Zahlung genommen. 

(3) Der Kaufpreis muss innerhalb von 14 Tagen ab 

Rechnungsdatum ohne jeden Abzug sowie kosten- und 

spesenfrei bezahlt werden. 

(4) Wird das Entgelt bei Fälligkeit nicht bezahlt, sind wir 

berechtigt, 

  –  die Erfüllung unserer Verpflichtungen bis zur  

            Bewirkung der rückständigen Zahlung  

            aufzuschieben,   

        –  eine angemessene Verlängerung der Liefer- oder   

            Leistungsfrist in Anspruch zu nehmen, 

        –  das gesamte noch offene Entgelt fällig zu stellen, 

        –  sämtliche Mahn- und Inkassokosten sowie die 

            gesetzlichen Verzugszinsen zu verrechnen, oder, 

        –  bei Nichteinhaltung einer angemessenen Nachfrist  

            vom Vertrag zurückzutreten, wobei wir auch bei  

            teilbarer Leistung berechtigt sind, den Rücktritt 

            vom gesamten Vertrag zu erklären. Treten wir 

            zurück, hat uns der Kunde eine sofort fällige 

            Stornogebühr von 10% des Preises zu bezahlen und   

            den darüber hinaus gehenden Schaden samt  

            entgangenem Gewinn zu ersetzen. 

(5)    Wird Zwangsvollstreckung in das Vermögen des  

         Kunden geführt, oder ist seine  

         Zahlungsfähigkeit zweifelhaft, sind wir berechtigt, 

 – sämtliche Forderungen ohne Rücksicht auf deren initial 

gültige Fälligkeit sofort fällig zu stellen, 

        –   sämtliche Lieferungen und Leistungen aus noch 

             nicht erfüllten Verträgen zurückzuhalten und nur  

             gegen Vorkasse durchzuführen. Weigert sich der 

Kunde, im Voraus zu leisten, können wir vom  

             Vertrag zurücktreten und Schadenersatz auch für 

             den entgangenen Gewinn geltend machen. 

(6) Gerät der Kunde mit der Annahme in Verzug, oder befindet 

sich unsere Lieferung aus anderen, vom Käufer zu 

vertretenden Gründen verzögert, ist das Entgelt sofort zur 

Zahlung fällig. Der Verkäufer hat gegen den Käufer einen 

Anspruch auf Ersatz des entstandenen Schadens 

einschließlich der Mehraufwendungen (z. B. Lagerkosten). 
Sofern dies der Fall ist, stellen wir dem Käufer eine 

pauschale Entschädigung i.H.v. 1% des Auftragswertes 

pro Kalendertag (Beginn mit der Lieferfrist bzw. sofern 

keine Lieferfrist bestimmt ist, mit der Mitteilung der 

Versandbereitschaft der Ware) in Rechnung. Gesetzliche 

Ansprüche unsererseits (Ersatz von Mehraufwendungen, 

angemessene Entschädigung, Kündigung) sowie der 

Nachweis eines höheren Schadens bleiben unberührt. 

 

(7) Zahlungen werden auch bei anderslautender Widmung 

stets auf die älteste Schuld und die daraus resultierenden 

Zinsen und Kosten angerechnet. 

 

§ 8 Höhere Gewalt:  

(1) Fälle Höherer Gewalt, wie zum Beispiel: Krieg (erklärt oder 

nicht erklärt), militärische Operationen, umfangreiche 

militärische Mobilisierung; Bürgerkrieg, Aufruhr, Rebellion 

oder Revolution, militärische oder sonstige 

Machtergreifung, Aufstand, Terrorakte, Sabotage oder 

Piraterie; Währungs- und Handlungsbeschränkungen, 

Embargo, Sanktionen; rechtmäßige oder unrechtmäßige 

Amtshandlungen, Befolgung von Gesetzen oder 

Regierungsanordnungen; Epidemie, Pandemie, 

Naturkatastrophen oder extremes Naturereignis; 

Explosion, Feuer, Zerstörung von Ausrüstung, längerer 

Ausfall von Transportmitteln, Telekommunikation, 

Informationssystemen oder Energie;  

allgemeine Arbeitsunruhen wie Boykott, Streik etc. 

bedeuten eine Verschiebung der Liefertermine, sofern die 

Fälle Höherer Gewalt bedeutenden Einfluss auf die 

zeitgerechte völlige oder teilweise Vertragserfüllung 

ausüben. 
(2) Die Partei, der die teilweise oder gänzliche Erfüllung ihrer 

Verpflichtungen aus dem Vertrag zufolge von Umständen 

Höherer Gewalt unmöglich ist, ist verpflichtet, die andere 

Partei schriftlich über den Beginn und nach Möglichkeit 

das Ende jener Umstände zu benachrichtigen, welche die 

Vertragserfüllung behindern. 

(3) Die Benachrichtigung kann von der Industrie- und 

Handelskammer des jeweiligen Landes bestätigt werden. 

(4) Nichtbenachrichtigung oder nicht rechtzeitige 

Benachrichtigung (im Laufe von fünf Arbeitstagen nach 

dem Eintreten der Umstände Höherer Gewalt) entzieht der 

Partei das Recht, sich auf die o.g. Umstände als auf den 

Grund zu berufen, der von der Verantwortung für die 

Nichterfüllung oder für unsachgemäße Erfüllung der 

Verpflichtungen befreit. 

(5) Sollten die Umstände Höherer Gewalt länger als sechs 

Monate andauern, werden beide Parteien eine 

einvernehmliche Lösung über die Fortführung und/oder 

Beendigung des Vertrages finden. 

(6) Es gilt als vereinbart, dass wir von der rechtzeitigen 

Lieferung / Durchführung von Leistungen befreit sind, 

wenn der Grund für die Umstände, welche die Lieferung / 

Durchführung von Leistungen verhindern, nicht durch uns 

verschuldet wurde, sondern durch das Eintreten eines 

Umstandes Höherer Gewalt (gemäß § 8 (1)). In diesem 

Fall gilt Höhere Gewalt als gegeben. 

Dies gilt auch dann, wenn wir von unseren Lieferanten 

nicht oder nicht rechtzeitig beliefert werden, weil diese 

oder die Logistikkette vom Umstand Höherer Gewalt 

betroffen sind. Wir liefern umgehend / führen die  

Leistungen umgehend durch, sobald die oben genannten 

Umstände beseitigt sind. 

 

§ 9 Nutzung von Software:  

(1) Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem 

Käufer ein nicht ausschließliches Recht eingeräumt, die 

gelieferte Software einschließlich ihrer Dokumentationen 

zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf dem dafür 

bestimmten Liefergegenstand überlassen. Eine Nutzung 

der Software auf mehr als einem System ist untersagt. Der 

Käufer darf die Software nur im gesetzlich zulässigen 

Umfang vervielfältigen, überarbeiten, übersetzen oder von 

dem Objektcode in den Quellcode umwandeln. Der Käufer 

verpflichtet sich, Herstellerangaben - insbesondere 

Copyright-Vermerke - nicht zu entfernen oder ohne 

vorherige ausdrückliche Zustimmung des Lieferers zu 

verändern. 
(2) Alle sonstigen Rechte an der Software und den 

Dokumentationen einschließlich der Kopien bleiben beim 

Lieferer bzw. beim Softwarelieferanten. Die Vergabe von 

Unterlizenzen ist nicht zulässig. 
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§ 10 Gerichtsstand und anwendbares Recht:  

(1) Alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden 

unterliegen materiellem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. Das UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen. 
 (2) Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten ist im 

Anwendungsbereich des Übereinkommens von Lugano 

oder der EuGVVO der Firmensitz des Verkäufers, bzw. 

das dafür zuständige Amts- oder Landgericht. 

  

§ 11 Schlussbestimmungen: 

(1) Der Kunde ist nicht berechtigt, etwaige Forderungen 

gegen uns mit der uns gegen ihn zustehenden 

Entgeltforderung aufzurechnen. Dem Kunden stehen 

keine Zurückbehaltungsrechte zu. 

(2) Der Kunde ist nicht berechtigt, seine Forderung auf 

Lieferung oder Leistung des Vertragsgegenstandes an 

andere abzutreten. 

(3) Die Anfechtung eines Vertrages wegen Irrtums des 

Kunden ist ausgeschlossen. 

(4) Unterlagen oder Informationen über uns, unsere Produkte, 

Vertriebspartner oder andere Kunden, die dem Kunden zur 

Verfügung gestellt werden oder von denen er sonst 

Kenntnis erlangt, dürfen nicht an Dritte, insbesondere nicht 

an unsere Konkurrenten weitergegeben, oder, diesen 

anderweitig zugänglich gemacht werden. Dasselbe gilt für 

Unterlagen wie etwa Muster, Zeichnungen, Entwürfe, und 

Kostenvoranschläge, die dem Kunden übergeben werden 

oder von denen er sonst Kenntnis erlangt. Sämtliche 

Rechte an derartigen Unterlagen stehen uns zu. 

(5) Der Kunde leistet Gewähr, dass an den von ihm zur 

Verfügung gestellten Zeichnungen, Skizzen, Modellen 

usw. keine Rechte Dritter bestehen. Er hält uns für alle 

Ansprüche schad- und klaglos, die Dritte wegen einer 

Verletzung an Rechten an den vorgenannten 

Gegenständen gegen uns geltend machen. Wir sind bei 

Geltendmachung derartiger Rechte ohne Prüfung der 

Rechtslage, und ohne dass dem Kunden deswegen 

Ansprüche gegen uns zustünden berechtigt, ohne setzen 

einer Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und unsere 

Lieferung/Leistung sofort einzustellen. 

(6) Verstößt der Kunde gegen eine in diesen Allgemeinen 

Verkaufs- und Lieferbedingungen festgelegte 

Verpflichtung, insbesondere gegen eine 

Überbindungsverpflichtung, hat er uns gegen alle aus 

diesem Verstoß resultierenden Ansprüche Dritter schad- 

und klaglos zu halten. 

(7) Sollten Bestimmungen des Vertrages ungültig oder 

undurchsetzbar sein oder werden, bleibt der Restvertrag 

unberührt. Diese ungültigen oder undurchsetzbaren 

Bestimmungen gelten als durch  

gültige und durchsetzbare Bestimmungen ersetzt, die  

den beabsichtigten wirtschaftlichen Zweck am ehesten 

erreichen (Salvatorische Klausel). 

 


